
 
 

Theaterjugendklub – Mehrgenerationentheater – Kabarett – Schwertkampfgruppe 
 

 

 

Beitragsordnung 
 

1. Die Bürgerbühne Schwedt erhebt einen Mitgliedsbeitrag und eine Jugendmitgliedschaft 
2. Die Höhe wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
3. Es wird ein Jahresbeitrag erhoben. Er wird zum 31. März des Kalenderjahres fällig. 
4. Der Mitgliedsbeitrag beträgt: 

 
24,00€ je Vereinsmitglied im Jahr. 

 
5. Die Jugendmitgliedschaft im MuT-Klub beträgt: 

 
12,00 € je Vereinsmitglied im Jahr.  

 
6.  Die Kassierung hat in Eigenverantwortung der einzelnen Gruppen zu erfolgen. 

 
Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 11.10.2024 beschlossen.  

 

Der Vorstand 
 

Finanzordnung  
 

1. Es wird ein jährlicher Finanzplan erstellt und vom Vorstand bestätigt. 
2. Es gibt ein (Vereinskonto) Hauptkonto, in dem die Einnahmen (Zuwendungen) und Ausgaben 
 (Auszahlungen) von allen drei Gruppen ausgewiesen werden. 
3. Verfügungsberechtigt sind der Schatzmeister zusammen mit dem Vorsitzenden oder dem 

 stellvertretenden Vorsitzenden bis zu einer Summe von 500,00 EUR. Darüber hinaus hat der 
Vorstand seine Zustimmung zu geben. 

4. Das Geschäftsjahr ist gleichzusetzen mit dem Kalenderjahr. 
5. Rechnungen und Überweisungen sind termingerecht zu Gunsten des Verbandes zu begleichen. 
6. Werden durch Mitglieder Gelder verauslagt, kann eine Rückzahlung nur erfolgen, wenn eine 

 Genehmigung durch den Schatzmeister vorhanden war und die Ausgaben entsprechend belegt 
werden können. 

7. Es ist ein Kassenbuch entsprechend den gängigen Vorschriften zu führen. 
8. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind quittungsmäßig zu belegen und im Kassenbuch 
 gruppenspezifisch auszuweisen. 
9. Die Beantragung von Zuschüssen und Projektgeldern für den Verband hat durch den Vorstand 
 zu erfolgen. 
10. Der Schatzmeister hat zu jeder Vorstandssitzung einen Kassenbericht vorzulegen. 
11. Die Revision der Buchführung für das jeweils beendete Kalenderjahr hat vor der 

Mitgliederversammlung zu erfolgen. Revisionen oder Kontrollen können jederzeit 
durchgeführt werden. 

 
  
 Diese Finanzordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 11.10.2024 beschlossen.  
 
 Der Vorstand 


